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204. Kundmachung: Geltungsbereich des Zusatzprotokolls zum Europäischen Übereinkommen
betreffend Auskünfte über ausländisches Recht

205. Kundmachung: Geltungsbereich des Protokolls zum Übereinkommen über den Beförderungs-
vertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR)

206. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über den Beitritt der Republik
Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden zu dem am
19. Juni 1980 in Rom zur Unterzeichnung aufgelegten Übereinkommen über
das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht sowie zu dem
Ersten und dem Zweiten Protokoll über die Auslegung des Übereinkommens
durch den Gerichtshof

207. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über den Beitritt der Republik
Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden zum
Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen sowie zum Proto-
koll betreffend die Auslegung dieses Übereinkommens durch den Gerichtshof
in der Fassung des Übereinkommens über den Beitritt des Königreichs
Dänemark, Irlands und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und
Nordirland, des Übereinkommens über den Beitritt der Republik Griechen-
land und des Übereinkommens über den Beitritt des Königreichs Spanien und
der Portugiesischen Republik

204. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Zusatzproto-
kolls zum Europäischen Übereinkommen betreffend Auskünfte über ausländisches Recht

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Europarats hat Lettland am 2. November 1998 gemäß
Art. 5 des Zusatzprotokolls zum Europäischen Übereinkommen betreffend Auskünfte über ausländisches
Recht (BGBl. Nr. 179/1980, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 157/1998) erklärt,
daß es sich nicht an Kapitel II des Protokolls gebunden erachtet. Diese Erklärung tritt mit 6. Mai 1999 in
Kraft.
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205. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Protokolls
zum Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüter-
verkehr (CMR)

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten ihre
Beitrittsurkunden zum Protokoll zum Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen
Straßengüterverkehr (CMR) (BGBl. Nr. 192/1981, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl.
Nr. 539/1996) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung
der Beitrittsurkunde:

Iran 17. September 1998
die ehemalige jugoslawische
  Republik Mazedonien 20. Juni 1997
Turkmenistan 18. September 1996
Usbekistan 27. November 1996
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206. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens über den Beitritt der Republik Österreich, der Republik Finnland und des
Königreichs Schweden zu dem am 19. Juni 1980 in Rom zur Unterzeichnung aufgelegten
Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht sowie
zu dem Ersten und dem Zweiten Protokoll über die Auslegung des Übereinkommens
durch den Gerichtshof

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Rates der Europäischen Union hat Deutschland am
8. Oktober 1998 seine Ratifikationsurkunde zum Übereinkommen über den Beitritt der Republik
Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden zu dem am 19. Juni 1980 in Rom zur
Unterzeichnung aufgelegten Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende
Recht sowie zu dem Ersten und dem Zweiten Protokoll über die Auslegung des Übereinkommens durch
den Gerichtshof (BGBl. III Nr. 166/1998) hinterlegt.

Klima

207. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens über den Beitritt der Republik Österreich, der Republik Finnland und des
Königreichs Schweden zum Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen sowie zum
Protokoll betreffend die Auslegung dieses Übereinkommens durch den Gerichtshof in der
Fassung des Übereinkommens über den Beitritt des Königreichs Dänemark, Irlands und
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, des Übereinkommens über
den Beitritt der Republik Griechenland und des Übereinkommens über den Beitritt des
Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Rates der Europäischen Union hat Deutschland am
8. Oktober 1998 seine Ratifikationsurkunde zum Übereinkommen über den Beitritt der Republik
Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden zum Übereinkommen über die
gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handels-
sachen sowie zum Protokoll betreffend die Auslegung dieses Übereinkommens durch den Gerichtshof in
der Fassung des Übereinkommens über den Beitritt des Königreichs Dänemark, Irlands und des
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, des Übereinkommens über den Beitritt der
Republik Griechenland und des Übereinkommens über den Beitritt des Königreichs Spanien und der
Portugiesischen Republik (BGBl. III Nr. 167/1998) hinterlegt.
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